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1. (1)Dem Antrag gemal § 7 sind folgende Unterlagen anzuschlieBen:

1. 1.Angaben Uber den rechtmaRigen Betrieb der Anlage sowie deren Standort;

2. 2.Angaben Uber die eingesetzten Primarenergietrager, jeweils gesondert entsprechend ihrem Anteil am
Gesamteinsatz (Heizwert);

3. 3.ein Konzept Uber die Rohstoffversorgung bei Anlagen, die zumindest teilweise auf Basis von Biomasse
oder von Biogas betrieben werden, Uber zumindest die ersten fiinf Betriebsjahre. Dieses Konzept hat auch
Angaben Uber eine allfallige Abdeckung aus eigener land- und forstwirtschaftlicher Produktion zu enthalten;

4. 4.die technischen GroRRen der Anlage, insbesondere die Engpassleistung;

5. 5.die Ausfuhrung der Anlage, insbesondere eine Beschreibung der eingesetzten Technologie;

6. 6.die eindeutige Bezeichnung des Zahlpunktes, Gber den die erzeugte Strommenge physikalisch in ein
offentliches Netz eingespeist wird;

7. 7.Name und Adresse des Netzbetreibers, an dessen Netz die Anlage angeschlossen ist;

8. 8.Art und Umfang von Investitionsbeihilfen oder etwaiger weiterer Férderungen.

Im Falle einer Anlagenerweiterung sind dem Antrag samtliche Unterlagen Uber die bestehende Anlage gemal3 Z 1
bis Z 8, soweit sie nicht bereits bei der erstmaligen Antragstellung eingereicht wurden, beizuschlieBen.

2. (2)Betreiber von rohstoffgefuhrten Anlagen haben die zum Einsatz gelangenden Brennstoffe laufend zu
dokumentieren und einmal jahrlich die Zusammensetzung der zum Einsatz gelangten Primarenergietrager
nachzuweisen. Die Okostromabwicklungsstelle ist berechtigt, hinsichtlich der eingesetzten Primarenergietrager
ein Gutachten Uber deren Zusammensetzung einzufordern. Betreiber von Mischfeuerungsanlagen oder
Hybridanlagen haben zusatzlich einmal jéhrlich den Nachweis zu erbringen, dass die zum Einsatz gelangten
erneuerbaren Energietrager eines Kalenderjahres mindestens den in 8 7 Abs. 2 bestimmten Anteil erreichen.
Diese Nachweise sind durch die Auswertung der Dokumentation zu erbringen und bis spatestens 31. Marz des
Folgejahres dem Landeshauptmann vorzulegen. Die dem Nachweis zugrunde liegende Aufstellung der zum
Einsatz gelangten Brennstoffe ist von einem Wirtschaftsprifer, einem Ziviltechniker oder einem allgemein
beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverstandigen oder einem technischen Biiro aus den Fachgebieten
Elektrotechnik, Maschinenbau, Feuerungstechnik oder Chemie zu prifen. Der Landeshauptmann hat diese
Nachweise zu prufen und bei Vorliegen der gesetzlichen Erfordernisse der E-Control und der
Okostromabwicklungsstelle, die erforderlichenfalls die Vergiitung der betroffenen Anlage anzupassen hat (§ 18
Abs. 2), umgehend mit einer Bestatigung der Richtigkeit zu Ubermitteln. DarUber hinaus hat der
Landeshauptmann im Fall der Anerkennung der Anlage die Konzepte Uber die Rohstoffversorgung gemaf Abs. 1
Z 3 umgehend an die Okostromabwicklungsstelle und die E-Control zum Zweck der Erstellung des Berichts gemaR
§ 52 Abs. 1 zu Ubermitteln.

3. (3)Betreiber von Anlagen, die zur Erzeugung von Okostrom Gas aus dem Gasnetz beziehen, welches an anderer
Stelle in das Gasnetz als Gas aus Biomasse eingespeist wurde, haben dies laufend zu dokumentieren. Ebenso
haben Betreiber von Biogasanlagen, die Biogas in das Erdgasnetz einspeisen, die Einspeisung laufend zu
dokumentieren. Die dem Nachweis zugrunde liegende Aufstellung der zum Einsatz gelangten Brennstoffe ist von
einem Wirtschaftsprifer, einem Ziviltechniker oder einem gerichtlich beeideten Sachverstandigen oder einem
technischen Blro aus den Fachgebieten Elektrotechnik, Maschinenbau, Feuerungstechnik oder Chemie zu prifen.
Die eingespeisten Mengen sind monatlich durch Ausstellung von Bestatigungen nachzuweisen. Die
Anlagenbetreiber von Anlagen im Sinne dieses Absatzes mit einer elektrischen Engpassleistung von Uber 1 MW
miissen vorab tigliche Fahrplanmeldungen an die Okostromabwicklungsstelle Gibermitteln. Werden diese nicht
eingehalten mussen die Kosten der Prognoseabweichung vom Anlagenbetreiber getragen werden. Der
Landeshauptmann hat die gemal} diesem Absatz erbrachten Nachweise zu prifen und bei Vorliegen der
gesetzlichen Erfordernisse der Okostromabwicklungsstelle zusammen mit einer Bestatigung zu Gbermitteln, die
erforderlichenfalls die Vergltung der betroffenen Anlage anzupassen hat (8 18 Abs. 2).

4. (4)Betreiber von bestehenden und neuen Anlagen sind verpflichtet, auf Ersuchen der Okostromabwicklungsstelle
alle fiir die Abwicklung der Okostromférderung notwendigen Auskiinfte zu erteilen und Unterlagen
bereitzustellen.


https://www.jusline.at/gesetz/oesg_2012/paragraf/7
https://www.jusline.at/gesetz/oesg_2012/paragraf/7
https://www.jusline.at/gesetz/oesg_2012/paragraf/18
https://www.jusline.at/gesetz/oesg_2012/paragraf/52
https://www.jusline.at/gesetz/oesg_2012/paragraf/18

In Kraft seit 01.01.2018 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 8 ÖSG 2012 Pflichten der Antragsteller und Anlagenbetreiber von rohstoffabhängigen Anlagen
	ÖSG 2012 - Ökostromgesetz 2012


